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Mitteilungsblatt Unterjesingen 

Nr. 33/2025, Donnerstag, 14. August 2025 

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen – Verwaltungsstelle Unterjesingen 

Redaktion: Ortsvorsteher Alexander Muders, Tel: 07071 / 204 – 60 60, E-Mail: rathaus-
unterjesingen@tuebingen.de;  

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Dienstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung. Vorsprache nur mit Termin nach vorheriger Anmeldung möglich. 
Bitte am Eingang klingeln und warten. Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 

Sprechzeiten des Ortsvorstehers: nach Vereinbarung 

Aktuelles aus Unterjesingen 

Eingeschränkte Öffnungszeiten im August  

Die Verwaltungsstelle ist am Freitag, 15. August 2025, 22. August 2025 und 29. August 2025 

geschlossen. Wir sind auch telefonisch nicht erreichbar. 

 

Abfuhr Müll 

Abfuhr Gelber Sack und Bioabfall: Montag, 18. August 2025 

 

Notdienste 

Notfalldienste – Kostenlose Telefonnummer 116 117 

Ärztlicher Notfalldienst: Allgemeine Notfallpraxis Tübingen, Universitätsklinikum 

Tübingen, Medizinische Klinik, Otfried-Müller-Straße 10, 72076 Tübingen, Montag bis 

Donnerstag 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Freitag 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Samstag, Sonntag und 

an Feiertagen 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

Kinderärztlicher Notfalldienst: Kinder-Notfallpraxis Tübingen, Universitätsklinikum 

Tübingen, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Hoppe-Seyler-Straße 1, 72076 Tübingen, 

Samstag, Sonntag und an Feiertagen 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
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HNO-ärztlicher Notfalldienst: Notfallpraxis HNO Tübingen, Universitätsklinikum 

Tübingen, Elfriede-Aulhorn-Straße 5, 72076 Tübingen, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 

8.00 Uhr bis 20.00 Uhr  

Eine Voranmeldung ist beim Notfalldienst nicht nötig. 

Apotheken: Abrufbar unter www.lak-bw.de/Notdienst oder unter Tel. 0800 / 0 02 28 33 

Störungsdienst Stadtwerke: Gasgeruch 07071 / 157 – 112, alle übrigen Störungen – 111 

Feuerwehr und Rettungsdienst: 112    Polizei: 110 

 

 

Vereine 

Krankenpflegeverein Unterjesingen     

Telefonische Rufbereitschaft: täglich von 07.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Tel. 0172 - 8 70 04 22. 

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Julia Dreher 

 

Kirchen 

Evangelische Kirche Unterjesingen 

Ev. Pfarramt Unterjesingen, Pfarrerin Mirja Küenzlen, Kirchhalde 2, 72070 Tübingen-

Unterjesingen, Mobil: 0163 201 84 71 

Gemeindebürozeiten: Dienstag und Freitag, 9.00 Uhr - 13.00 Uhr, Homepage: 

www.barbaragemeinde.de, E-Mail: pfarramt.unterjesingen@elkw.de 

 

Donnerstag, 14. August: 15.00 Uhr: Herzliche Einladung zum Gesprächskreis für 

Ältere im Gemeindehaus in Pfäffingen mit Dorothea Hufnagel. Das Thema ist: Sommerzeit. 

Bitte bringen Sie alle etwas Sommerliches mit, etwas, was man sofort mit dem Sommer 

verbindet. Also keine Handschuhe, Stiefel...  

Je mehr wir sind, umso mehr sommerliche Gegenstände. Lassen Sie sich überraschen, was 

wir mit dem Thema "Sommerzeit" machen 😀.; 20.00 Uhr: Der Gospelchor trifft sich im 

Gemeindehaus in Pfäffingen zum Singen mit Michael Schmohl. Danach machen wir 

Sommerpause bis einschließlich 11. September und starten am Donnerstag, 18. September 

wieder regelmäßig einmal in der Woche. Herzliche Einladung, zum Schnuppern 

vorbeizukommen. 

 

Freitag, 15. August: 18.00 Uhr: Festvortrag zum 400. Hochzeitstag von Regina 

Burckhardt und Carl Bardili in der Michaelskirche in Pfäffingen. Sie gaben sich, obwohl beide 

Tübinger waren, in unserer Dorfkirche das Ja-Wort. Ein Grund zum Feiern, denn aus dieser 

Verbindung gingen u.a. Hölderlin, Uhland, Hegel, Ottilie Wildermuth und andere schwäbische 

Geistesgrößen hervor. Den Festvortrag hält Frau Dr. Beate Weingardt. Musikalisch begleitet 
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werden wir von Sibylla Rubens und Nicola Storek. Im Anschluss gibt es ein Hochzeitsvesper 

mit der Gruppe Ortef. Herzliche Einladung. Der Eintritt ist frei! 

 

Sonntag, 17. August: 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Taufe in der Michaelskirche in 

Pfäffingen mit Pfarrer Tilman Knödler (gemeinsamer Gottesdienst der Kirchengemeinden 

Pfäffingen und Unterjesingen). Pfarrer Knödler predigt über den Psalm 13. Im Anschluss 

laden wir herzlich zu Kaffee und Tee ein. Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit nach Pfäffingen 

benötigen, kommen Sie gerne um 9.45 Uhr zur Barbarakirche. Dort steht ein Fahrdienst 

bereit. 

 

Hinweise: 

Urlaub: Pfarrerin Mirja Küenzlen hat bis zum 22. August Urlaub. Die Vertretung in 

seelsorgerlichen Angelegenheiten übernimmt Pfarrer Tilman Knödler aus Pfäffingen, Tel.: 

07073-7818, E-Mail: pfarramt.pfaeffingen@elkw.de. 

 

Rottenburger Tafel - Gemeinsam können wir viel erreichen!: Die Rottenburger Tafel 

ist dringend auf unsere Unterstützung angewiesen. Immer Mangelware sind 

Grundnahrungsmittel wie Mehl, H-Milch, Reis, Hülsenfrüchte, Konserven, Honig, Kaffee, Tee 

und Drogerieartikel. Unter dem Motto „Kauf1Mehr“ freuen wir uns, wenn Sie eine Packung 

zusätzlich bei Ihrem nächsten Einkauf mitnehmen und in der Barbarakirche abgeben. In 

dieser Woche hat die Kirche am Freitag, 15. August, zur Lebensmittelabgabe geöffnet. 

 

 

Katholische Kirchengemeinde St. Johannes 

Kath. Pfarramt St. Johannes Ev., Bachgasse 3, 72070 Tübingen, Tel. 07071/2036-10, E-Mail: 

stjohannes.tuebingen@drs.de, www.katholisch-tue.de 

Freitag, 15. August – Mariä Himmelfahrt: 18.00 Uhr Eucharistische Anbetung; 19.00 Uhr 

Eucharistiefeier; 20.00 Uhr Taizégebet  

Samstag, 16. August: 8.30 Uhr Laudes; 12.05 Uhr Orgelmusik in der St. Johanneskirche,                 

ca. 20 min 

Sonntag, 17. August – 20. Sonntag im Jahreskreis: 11.00 Uhr Eucharistiefeier 

Montag, 18. August: 18.15 Uhr Rosenkranzgebet 

Freitag, 22. August: 18.00 Uhr Eucharistische Anbetung; 19.00 Uhr Eucharistiefeier;                                                  

20.00 Uhr Taizégebet 

Hinweise: Auch wegen des Weggangs von Pfarrer Moussavou gibt es verschiedene personelle 

Engpässe.  

Von daher entfallen in St. Johannes während der Sommerschulferien folgende 

Gottesdienste: An Sonntagen sowohl der Morgen- (8 Uhr) als auch der Abendgottesdienst              

(19 Uhr), an Montagen der Abendgottesdienst (19 Uhr) und mittwochs der Marktgottesdienst               

(9 Uhr). 

http://www.katholisch-tue.de/
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Das Pfarrbüro ist während der Sommerschulferien nicht regelmäßig besetzt. Bitte 

hinterlassen Sie Ihre Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, der täglich abgehört wird oder        

schicken Sie eine Mail. 

 

Bekanntmachungen der Stadt Tübingen 

Stadt sucht Betreiber für neue Gaststätten für die Altstadt 

Das gastronomische Angebot in der Tübinger Altstadt soll durch innovative, nachhaltige und 

nachbarschaftsverträgliche Konzepte weiterentwickelt werden. Deshalb vergibt die 

Universitätsstadt Tübingen bis zu vier neue Gaststätten-Konzessionen für Flächen, die bisher 

noch nicht gastronomisch genutzt werden, sich aber dafür eignen. So hatte es der 

Gemeinderat im Februar 2025 als Teil der Rahmenplanung für die Altstadt beschlossen. Zu 

vergeben ist eine Gesamtgastraumfläche von bis zu 300 Quadratmetern. Bewerben können 

sich kreative Gastronom_innen und Eigentümer_innen, die gemeinsam ein überzeugendes 

Konzept umsetzen möchten. 

Alle Informationen sind ab sofort unter www.tuebingen.de/konzessionen abrufbar. Das 

ausgefüllte Bewerbungsformular und die weiteren erforderlichen Unterlagen müssen bis 

spätestens Sonntag, 5. Oktober 2025, postalisch oder per E-Mail eingereicht werden. Bei 

Fragen steht Madeleine Arnold, Tel. 07071 / 204 – 18 49 oder per E-Mail an 

madeleine.arnold@tuebingen.de zur Verfügung. 

 

Spielevormittag in der Stadtbücherei 

Die Stadtbücherei lädt alle Kinder ab fünf Jahren und ihre Begleitpersonen zu einem 

gemeinsamen Spielevormittag ein am Mittwoch, 20. August 2025, 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr, 

in der Hauptstelle der Stadtbücherei, Nonnengasse 19. Der Eintritt ist frei, es ist keine 

Anmeldung erforderlich. Näheres: www.tuebingen.de/stadtbuecherei 

 

Online-Quiz zum Internet-Stadtplan 

Wie viele Parkplätze hat das Parkhaus Metropol? Wie viel kostet der Eintritt ins Hesse-

Kabinett? Welche Postleitzahl hat Bebenhausen? Antworten auf diese und viele weitere 

Fragen bietet der Internet-Stadtplan der Universitätsstadt Tübingen. Was darin alles 

enthalten ist, lässt sich bei einem Online-Quiz herausfinden, das die städtische Fachabteilung 

Geoinformation entwickelt hat. 

Das Quiz beinhaltet zehn Wissensfragen und zwei Bonusfragen. Der Link ist auf der 

städtischen Internetseite unter www.tuebingen.de/stadtplan-quiz abrufbar. Teilnehmen kann 

man bis 15. September 2025. Wer alle Fragen richtig beantwortet, kommt in den Lostopf 

und hat die Chance auf eine von zehn Druckausgaben des neuen Tübinger Stadtplans, der 

im September 2025 erscheint. 

 

/2025-09-10/konzessionen
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Landratsamt Tübingen 

Sommerschnittkurse  

Kreisobstberater Joachim Löckelt vom Landratsamt Tübingen wird am Freitag, 15. August 

um 16.30 Uhr in Ammerbuch-Entringen und am Samstag, 16. August in Bodelshausen um 

13.30 Uhr bei Sommerschnittkursen die gängigen Baumpflegemaßnahmen erläutern. Unter 

anderem geht es um die Auswirkungen des Winterschnittes, um Pflanzenkrankheiten wie 

beispielsweise dem „Feuerbrand“ und um naturschutzfachliche Belange. Nicht zuletzt wird 

die Frage geklärt, ob ein Baum auch Sonnenbrand bekommen kann.  

Der Kurs in Ammerbuch-Entringen findet statt beim OGF-Lehrgarten (Anfahrt über Herdweg 

und Ringstraße, Richtung Sportplatz Entringen). In Bodelshausen findet der Kurs statt beim 

OGV-Lehrgarten (Anfahrt über Kirchstraße, nach dem Friedhof rechts dem geteerten Weg ca. 

300 Meter folgen). Beide Kurse werden kostenfrei angeboten, die Veranstalter freuen sich 

über eine Spende zur Deckung der Unkosten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

Sonstiges 

Pressemitteilung der Deutschen Rentenversicherung: Hinterbliebenen-

rente – was ist das und wer bekommt sie? 

Wenn ein Ehe- oder Lebenspartner oder eine Ehe- oder Lebenspartnerin stirbt, haben 

Hinterbliebene über den emotionalen Verlust hinaus oft Sorge um ihre wirtschaftliche 

Existenz. Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) erklärt, was 

Betroffene wissen und beachten sollten.  

Was ist die Witwen- oder Witwerrente? Die Witwen- oder Witwerrente ist eine Leistung 

der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie wird gezahlt, wenn der verstorbene Partner oder 

die verstorbene Partnerin Rentenansprüche hatte oder bereits Rente bezogen hat.  

Wer hat Anspruch?  

Anspruch haben Ehe- oder Lebenspartner und -partnerinnen, wenn:  

die Ehe oder Partnerschaft mindestens ein Jahr bestand (Ausnahmen zum Beispiel bei 

Unfalltod),  

der/die Verstorbene mindestens fünf Jahre Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt hat 

(allgemeine Wartezeit),  

der/die Hinterbliebene nicht wieder geheiratet hat.  

Es gibt zwei Arten der Witwen- oder Witwerrente:  

Die kleine Witwen- oder Witwerrente erhalten Hinterbliebene, die jünger als 47 Jahre 

sind und weder erwerbsgemindert sind noch ein Kind erziehen. Sie beträgt grundsätzlich 25 

Prozent einer Rente wegen voller Erwerbsminderung oder der Altersrente, die der Ehe- oder 

Lebenspartner oder die Ehe- oder Lebenspartnerin zum Zeitpunkt des Todes bezogen hat 

oder hätte. Die kleine Witwenrente ist auf 24 Kalendermonate (zwei Jahre) nach dem Tod 

des Ehepartners oder -partnerin begrenzt.  

Die große Witwen- oder Witwerrente erhalten Hinterbliebene, wenn sie das 47. 

Lebensjahr vollendet haben oder erwerbsgemindert sind oder ein eigenes Kind oder ein Kind 

des oder der Verstorbenen erziehen, das noch keine 18 Jahre alt ist.  

Wie hoch ist die Rente? Die große Witwenrente beträgt 55 Prozent der Rente des/der 

Verstorbenen. Bei Heirat vor 2002 und wenn ein Ehepartner oder eine Ehepartnerin vor  
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dem 1. Januar 1962 geboren wurde, sind es 60 Prozent. Eigene Einkünfte des/der 

Hinterbliebenen werden bei Überschreiten eines Freibetrages angerechnet.  

Was müssen Betroffene tun? Die Rente muss mit dem Antrag auf Hinterbliebenenrente 

(R0500) beantragt werden – am besten über die DRV-Online-Services unter www.deutsche-

rentenversicherung.de/eantrag-R0500 Für den Antrag benötigen Betroffene unter anderem: 

Sterbeurkunde, Heiratsurkunde, Rentenversicherungsnummern, Geburtsurkunde von Kindern 

und Einkommensnachweise.  

Mehr Informationen enthält die kostenfreien Broschüre „Hinterbliebenenrente: Hilfe in 

schweren Zeiten“ Sie kann unter www.deutsche-rentenversicherung.de/broschuere-

hinterbliebenenrente heruntergeladen oder bestellt werden.  

 

 

 

 

1954      

Jahrgänger Treff 

Hallo Ihr Lieben, 

 

der beste Jahrgang aller Zeiten … trifft sich im Keltermuseum und besucht erneut die eigen 

erlebte Grundschule in Unterjesingen. Die tolle Ausstellung, u.a. von unserer lieben Ursel 

aufgebaut, gestaltet, begleitet im Keltermuseum wird uns „exklusiv“ von Ursel vorgestellt: 

Donnerstag, 14. August 2025, 17:00 Uhr vor Ort. 

Anschließend gegen 18:30 Uhr sind wir bei Roberto zum Tagesausklang oder so … 

Ich freue mich auf die Begegnungen! 

Michael 
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